
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2003/6/5 12Os73/02,
12Os46/08v, 11Os13/11p,

15Os164/11y, 14Os118/12b,
15Os1/13f, 14Os92/13f,

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.2003

file:///


Norm

StPO §281 Abs1 Z11 Ab

Rechtssatz

Das Fehlen rechtlicher Erwägungen zur Strafbemessung im engeren Sinn führt ebenso wie - im Regelfall - die

Unterlassung einer Begründung für die Gewährung bedingter Strafnachsicht zu keiner Urteilsnichtigkeit.
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Vgl; Beisatz: Hier: In Bezug auf § 41 Abs 1 StGB. (T1)
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Auch; nur: Das Fehlen rechtlicher Erwägungen zur Strafbemessung zieht keine Nichtigkeit nach sich. (T2)
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